
 

 

 

 

 

Euer Event in schuh’s  

Restaurant | Lounge | Catering 

 

Es freut uns, dass Ihr Euch für Events in schuh’s Restaurant interessiert. 

Hier, im stilvollen, offenen und modernen Ambiente wird Euer Event zu etwas Besonderem. Wir sind 

gerne Euer Gastgeber an einem für Euch besonderen Tag! 

Wir servieren Euch beste Küchenqualität, aus frischen und saisonalen Produkten auf höchstem Niveau. 

Wir bieten Euch eine individuelle Beratung und langjährige Erfahrung und Kompetenz aus einer Hand, 

hinsichtlich der Planung als auch der Durchführung. Gemeinsam mit Euch stellen wir das Menü und die 

korrespondierenden Weine zusammen. 

Mit Hilfe unseres kompetenten Teams wird Euer Event zu einem gelungenen und unvergesslichen Fest. 

Seid Gast auf Eurem Fest- Ihr kümmert Euch um Eure Gäste - und wir uns um den Rest! 

 

Alex & Sarah Schuh & Team 
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Räumlichkeiten 

Unsere Räumlichkeiten sind klimatisiert und mit einem abgestimmten Licht- und Soundsystem 

ausgestattet. 

Zudem sind alle Räume barrierefrei zu erreichen! 

Unsere Sonnenterrasse ist mit stilvollen Sonnenschirmen bestückt und für den Abend perfekt 

ausgeleuchtet und mit Heizstrahlern versehen. 

 

 

Schuh’s Restaurant 

für bis zu 40 Personen 

Schuh’s Lounge 

48 Personen je nach Bestuhlung 

Schuh’s Terrasse 

bis zu 120 Personen 

Schuh’s Catering 

in Eurer Wunschlocation!- Erfahrung und Equipment für 15 bis 350 Personen 

 

*Bitte beachtet, dass wir bei einer exklusiven Location Buchung: 

- auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten für Euer Event öffnen 

- Dienstag bis Donnerstag einen Mindestumsatz von 2500,- € Brutto 

inklusive der Sonnenterrasse 2900,- € Brutto veranschlagen! 

- Freitag bis Montag einen Mindestumsatz von 3500,- € Brutto, 

inklusive der Sonnenterrasse 3900,- € Brutto veranschlagen. 

 

Welche Leistungen sind enthalten? 

• Gastgeber und Serviceteam mit Herz 

• Klimatisierter Raum 

• pauschale Veranstaltungsdauer von 5 Stunden (zzgl. Sektempfang, Kaffee & Kuchen, 

Mitternachtssnack) 

Die Pauschale Zeitabrechnung beginnt nach dem Eintreffen, bzw. nach der Vereinbarten Uhrzeit 

• Auf Wunsch weiße Tischwäsche und Mundserviette, Abrechnung nach Bedarf 
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Reservierung 

Eine feste Reservierung ist nur möglich durch Unterzeichnung des schriftlichen Vertrags. Nach Erhalt des 

unterzeichneten Vertrags senden wir Euch eine Rechnung über eine Anzahlung ab 500,- € zu. Diese wird 

selbstverständlich von der Endrechnung abgezogen. Wenn diese Anzahlung innerhalb von 14 Tagen 

nicht erbracht wird, haben wir die Berechtigung den Raum anderweitig zu vergeben. Mit der Bezahlung 

der Anzahlung, akzeptiert Ihr automatisch unsere AGB’s  

 

Veranstaltungsdauer 

Die pauschale Veranstaltungsdauer beträgt 5 Stunden, zzgl. aufgebuchte Leistungen, wie Sektempfang, 

Kaffee & Kuchen und Mitternachtssnack 

 

Mindestumsatz 

Für eine exklusive Buchung unserer Räumlichkeiten, auch außerhalb unserer Öffnungszeiten, ist ein 

Mindestumsatz erforderlich. 

Dienstag bis Donnerstag – 2500,- € Brutto, inklusive unserer Sonnenterrasse 2900,- Brutto, für eine 

Veranstaltungsdauer von 5 Stunden, jede weitere angefangene Stunde wird mit 200,- Brutto in 

Rechnung gestellt. Ab 2.00 Uhr erhöht sich der Preis auf 280,00 € 

Freitag bis Montag – 3500,- €Brutto, inklusive unserer Sonnenterrasse 3900,- € brutto, für eine 

Veranstaltungsdauer von 5 Stunden, jede weitere angefangene Stunde wird mit 200,- € Brutto in 

Rechnung gestellt. Ab 2.00 Uhr erhöht sich der Preis auf 280,00 € 

 

Sektempfang / Aperitif 

Pauschalen für den Sektempfang (45 Minuten Dauer) 

Haussekt- Chardonnay mit Orangensaft     pro Person  12,- € 

Haussekt- Chardonnay mit Orangensaft     pro Person  19,- € 

dazu reichen wir Flammkuchen 

Einzelne Abrechnung des Sektempfangs (Dauer 45 Minuten) 

Haussekt- Chardonnay 0,75 L      pro Flasche             26,90 € 

Alkoholfreier Sekt 0,75 L      pro Flasche             25,90 € 

Champagner des Hauses 0,75 L      pro Flasche             76,00 € 

Lillet Wild Berry       pro Glas               7,30 € 

Aperol Spritz        pro Glas  7,30 € 

Orangensaft 1,0 L       pro Karaffe             12,00 € 
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Sektempfang / Aperitif 

 

Fingerfood zum Sektempfang 

Flammkuchen        pro Person  7,00 € 

Pralinen in der Waffel (Lachstatar, Rinderfilettatar, Frischkäsecreme)  pro Person  9,00 € 

Tomaten-Mozzarella-Spieße      pro Person  5,40 € 

Blätterteigtaschen (Fleisch, Vegetarisch)    pro Person  5,40 € 

Canapé         pro Stück  3,90 € 

 

Kaffee & Kuchen (Dauer 60 Minuten) 

Gerne bereiten wir Euch für Kaffee & Kuchen ein Kuchenbuffet vor. 

Bitte bringt ausreichend Verpackungsmaterial mit, falls Ihr Kuchenpakete mitgeben möchtet. Wir hoffen 

auf Euer Verständnis, dass unser Team diese Aufgabe nicht für Euch übernehmen kann, da sie mit 

anderen Aufgaben beauftragt sind. 

Für Euer Kaffee & Kuchen berechnen wir Euch einen Gedeckpreis pro Person    3,90 € 

Alufolie und Pappteller, für Kuchenpakete    pauschal  20,00 € 

Soll die Hochzeitstorte einzeln präsentiert werden    pro Person    3,90 € 

(extra zum Kaffee & Kuchen oder Dessertbuffet) 

Filterkaffee        pro Kanne  18,00 € 

Kaffeespezialitäten á la Carte               Preise nach Karte 

 

Wir stellen Euch eine Kuchenauswahl bereit: 

Erdbeerkuchen/ Himbeerkuchen     pro Kuchen  72,00 € 

Apfelkuchen / Käsekuchen      pro Kuchen  68,00 € 

Schwarzwälder Kirschtorte      pro Torte  76,00 € 

Schokoladentorte       pro Torte  78,00 € 

 

Mitternachtssnack (Dauer 45 Minuten) 

Currywurst mit fruchtiger Soße und Baguette    pro Person    7,90 € 

Hausgemachte Frikadellen mit Kartoffelsalat    pro Person    9,90 € 

Weißwurst mit Laugenbrezel      pro Person    7,90 € 

Käseauswahl        pro Person  10,90 € 

Kartoffelsuppe mit Baguette      pro Person    7,00 € 

Gulaschsuppe mit Baguette      pro Person  10,50 € 

Chili Con Cane mit Baguette      pro Person    8,90 € 
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Getränke 

Getränkepauschale 

Beginn mit Veranstaltungsbeginn oder nach Eintreffen der Gäste (beginn mit Ende des Sektempfangs). 

Dauer 5 Stunden 

In der Getränkepauschale enthalten: 

Auf dem Tisch: 

Karlsruher feinperliges Wasser 

Auf dem Getränkebuffet: 

Weiß-,sowie Rotwein vom Weingut Andreas Männle 

(Auswahl via Schuh’s Restaurant) 

Hoepfner Pils und Hefe Weizen zum selber zapfen 

Coca Cola, Coca Cola Zero, Mezzo, 

Hausgemachte Limonade      pro Person  40,00 € 

         pro Kind  25,00 € 
         (2 bis 14 Jahre) 

Getränkepauschale inkl. 3 Sorten Spirituosen Eurer Wahl  pro Person  60,00 € 

(Auswahl siehe unten) 

Williams Christbirne     Kirschwasser 

Mirabellenwasser     Topinambur 

Obstler       Grappa 

Ramazzotti      Baillys 

 

Cocktail-Pauschale (Dauer 2 Stunden) 

3 Cocktails Eurer Wahl       pro Person  21,00 € 

(Auswahl nach Karte)       pro Kind- Alkoholfrei 14,00 € 
         (2 bis 14 Jahre) 

Longdrink- Pauschale (Dauer 2 Stunden) 

3 Longdrinks Eurer Wahl      pro Person  21,00 € 

(Auswahl siehe unten) 

Asbach Cola 

Wodka Lemon 

Gin Tonic 

Whisky Cola 

Havanna Cola 

Bacardi Cola 

 

Getränke á la Carte      Preis pro Getränke  laut Karte 
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Kinder 2 Jahre bis 14 Jahre 

- Sektempfang       pro Kind  kostenfrei 

- Kaffee & Kuchen- Gedeckpreis    pro Kind    3,90 € 

- Getränkepauschale     pro Kind  25,00 € 

- Alkoholfreie Cocktail-Pauschale    pro Kind  14,00 € 

- Menü / Buffet             0 J. bis 4 J. pro Kind  00,00 € 

-       bis 10 J.pro Kind  50 %  

-        Bis 14 J.pro Kind  75 % 

- Schweineschnitzel mit Pommes Frites   pro Kind  13,50 € 

 

Extras & Dekoration 

-selber dekorieren 

Zum Dekorieren könnt Ihr 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn oder nach Absprach in die 

Räumlichkeiten. 

-Schuh’s Restaurant dekoriert 

gerne können wir das Dekorieren Eures mitgebrachten Tischschmuckes, Tischkarten, Hussen usw. 

übernehmen, dies berechnen wir mit einer Pauschale ab 80,- €, je nach Aufwand. Falls wir für Euch 

dekorieren sollen, sprecht uns bitte darauf an. 

 

Konfetti- und Glitterdekoration bzw. Wurfmaterialien 

Konfetti oder Ähnliches bzw. Glitter-Dekorationsmaterial lassen sich nur mit erheblichem 

Reinigungsaufwand wieder entfernen und können daher nicht gestattet werden. Dies gilt im Innen,- wie 

auch Außenbereich. Eventuelle Reinigungskosten müssen wir Euch dafür in Rechnung stellen. 

 

Menükarten 

Menükarten erstellen wir Euch gerne auf Wunsch 

Willkommenstext: „Herzlich willkommen in Schuh’s Restaurant anlässlich…..“ 

                     pro Karte 3,50 € 

Tischordnung 

Tischform:   Gruppentische je Nische 

Tischwäschefarbe:  weiß, Weiß-silbergrau 

Preis:     pro Tischdecke    8,00 €   nach Verbrauch 

 

Dekoration 

Blumenschmuck:  selber organisieren 

von uns     pro Gesteck  4,- € 

wir bestellen frische Blumengestecke pro Gesteck  30,- -  60,- € 
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Extras & Dekoration 

Leinwand und Beamer 

Beides vorhanden. Beamer nach vorheriger Absprache   Leihgebühr  90,00 € 

Pavillon  

Auf Wunsch können wir gerne für Euch Pavillons aufstellen  pro Pavillon  80,00 € 

 

Musik, Unterhaltung und Rahmenprogramm 

Hierbei sind wir gerne behilflich. Sprecht uns an. Jegliche Shows sind nur nach Absprache gestattet. 

Bitte teilt dies auch Euren Gästen mit. 

Musiker und Künstlergagen sind vom Veranstalter selbst zu entrichten. Eventuell anfallende Gema-

Gebühren trägt der Veranstalter. 

 

Mobile Musik, Beschallungsanlagen, Licht,-oder Nebelanlage 

Könnt Ihr gerne selbst organisieren oder wir übernehme die Organisation. Die gewünschte Technik wird 

zusätzlich in Rechnung gestellt. Der Aufbau der Technik kann 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn 

erfolgen. 

 

Zuschläge 

Wir bitten um Verständnis, dass wir Euch ab 0.00 Uhr einen Nachtzuschlag für jede angefangene Stunde 

von 200,00 € und 280,00 € ab 2.00 Uhr  in Rechnung stellen. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen        Stand Januar 2024 

Eine feste Reservierung ist nur möglich durch Unterzeichnung des schriftlichen Vertrags. Nach Erhalt des unterzeichneten 

Vertrags senden wir Euch eine Rechnung über eine Anzahlung ab 500,- € zu. Diese wird selbstverständlich von der Endrechnung 

abgezogen. Wenn diese Anzahlung innerhalb von 14 Tagen nicht erbracht wird, haben wir die Berechtigung den Raum 

anderweitig zu vergeben. Mit der Bezahlung der Anzahlung, akzeptiert Ihr automatisch unseren AGB’s zu 

1. Geltungsbereich 

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, für alle Buchungen von Räumlichkeiten, Lieferungen und 

gastronomische Versorgungen durch die Schuh GmbH. 

2. Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur im Fall der schriftlichen Bewilligung durch die 

Schuh GmbH 

2. Preise / Aufrechnung 

1. Die Preise beinhalten die aktuelle gesetzliche Umsatzsteuer. 

2. Rechnungen der Schuh GmbH sind sofort ohne Abzüge zu bezahlen. 

3. Die Schuh GmbH ist berechtigt, jederzeit eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen. Mit Vertragsschluss schuldet der 

Kunde die vereinbarte Anzahlung, diese ist innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. Bei Ausfall oder Verschiebung der 

Veranstaltung ist die Anzahlung von der Schuh GmbH nicht zurückzuerstatten. Weitere Anzahlungen können im Vertrag 

schriftlich vereinbart werden. 

4. der Kunde kann nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen gegenüber der Schuh GmbH aufrechnen. 

5. Die Bezahlung erfolgt nach Vereinbarung. Bar vor Ort oder per Bank-Karte. Kreditkarten können von der Schuh GmbH nicht 

angenommen werden. Bei Überweisung ist ein Zahlungsziel von 14 Tagen einzuhalten. 

3. Rücktritt des Kunden/ Stornierung 

1. Soweit im Vertrag keine Rücktrittsrechte des Kunden vereinbart wurden und auch kein gesetzliches Rücktritts- oder 

Kündigungsrecht besteht, behält sich die Schuh GmbH den Anspruch auf die vereinbarte Vergütung trotz 

Nichtinanspruchnahme der Leistung vor. Die Schuh GmbH hat etwaige Einnahmen aus anderweitiger Verwendung der 

vertraglich vereinbarten Leistung sowie die ersparten Aufwendungen anzurechnen. 

2. Im Fall des Rücktritts des Kunden ist die Schuh GmbH zwischen dem 110. und 81. Tag vor dem Veranstaltungstermin 

berechtigt, 25% des entgangenen Speisenumsatzes, bei Rücktritt zwischen dem 80. und 21. Tag 50% und bei einem späteren 

Rücktritt 90% des entgangenen Speisenumsatzes in Rechnung zu stellen, wobei die Anzahlung mit angerechnet wird. 

Die Berechnung des Speisenumsatz erfolgt nach der Formel: Menüpreis X vorab gebuchte Teilnehmerzahl. War für das Menü 

noch keinen Preis vereinbart, wird das preiswerteste 3-Gang-Menü aus den Menüvorschlägen von der Schuh GmbH zugrunde 

gelegt. 

4. Rücktritt durch die Schuh GmbH 

1. Sofern ein kostenfreies  Rücktrittsrecht des Kunden innerhalb einer bestimmten Frist vereinbart wurde, ist das Restaurant 

innerhalb dieses Zeitraums seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den 

vertraglich gebuchten Veranstaltungsräumen vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des Restaurant auf sein Recht zum 

Rücktritt nicht verzichtet. 

2. Wird eine vereinbarte oder verlangte Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer von der Schuh GmbH gesetzten Frist nicht 

geleistet, ist die Schuh GmbH zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

3. Ferner ist die Schuh GmbH in Fällen Höherer Gewalt oder anderen von ihr nicht zu vertretenden Umständen, die eine 

Erfüllung des Vertrages unmöglich machen oder unzumutbar erschweren, zum Rücktritt berechtigt. 

4. Wird ohne schriftliche Zustimmung eine politische Veranstaltung durchgeführt, oder besteht begründeter Anlass, dass die 

Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetriebs, die Sicherheit oder den Ruf der Schuh GmbH oder deren Gäste  zu 

gefährden droht, kann die Schuh GmbH vom Vertrag zurücktreten. 
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5. Änderung der Teilnehmerzahl und der Veranstaltungszeit 

1. Eine Änderung der Teilnehmerzahl um mehr als 5% muss spätestens acht Werktage vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt 

werden. Sie bedarf der Zustimmung der Schuh GmbH. 

2. Verringert sich die tatsächliche Zahl der Teilnehmer gegenüber der ursprünglichen Bestellung später als acht Tag vor 

Veranstaltungsbeginn werden 50% in Rechnung gestellt. Bei einer Mitteilung am Veranstaltungstag werden die vollen 100% in 

Rechnung gestellt. 

Erhöht sich die Teilnehmerzahl, wird die tatsächliche Menge berechnet. 

3. Das Menü muss-, mit Ausnahme des Mitternachtsimbiss-, bis 22.00 Uhr serviert sein. Sollte diese Zeit überschritten werden, 

werden pro angefangene Stunde 140,-€ brutto in Rechnung gestellt. 

6. Mitbringen von Speisen und Getränken 

Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nur mit Zustimmung der Schuh GmbH gestattet. Für selbst mitgebrachte Speisen 

und Getränke stellt die Schuh GmbH dem Kunden ein Gedeckgeld / Korkgeld, nach vorheriger Absprache, in Rechnung. 

7. Zuschlag / Nachtzuschlag 

Bei Veranstaltungen, die sich über 00.00 Uhr ausdehnen, berechnet die Schuh GmbH einen Nachtzuschlag. 

Ab 1.00 Uhr wird ein Nachtzuschlag von 200,- € brutto pro angefangene Stunde berechnet, ab 2.00 Uhr erhöht sich der 

Zuschlag auf 280,- € brutto pro angefangene Stunde. Bei Überschreitung der Veranstaltungsdauer von 5 Stunden zzgl. 

aufgebuchter Leistungen, werden auch hier durch die Schuh GmbH, nach der 6.Stunde 200,- € brutto Zuschlag berechnet. 

8. Haftung des Kunden 

1. Der Kunde haftet für Schäden, die durch ihn, weitere Veranstaltungsteilnehmer / BESUCHER UND SONSTIGE Dritte aus 

seinem Bereich verursacht werden. 

- mitgebrachte Gegenstände müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen (z.B. Brandschutz bei Dekoration). Sie sind 

bei Ende der Veranstaltung unverzüglich zu entfernen, anderenfalls hat der Veranstalter die Kosten für Transport und Lagerung 

zu tragen. Verbleiben die Gegenstände im Veranstaltungsraum, kann für die Dauer des Verbleibs eine angemessene 

Nutzungsentschädigung berechnet werden. 

2. Eventuell anfallende GEMA-Gebühren trägt der Kunde. 

9. Besondere Bedingungen in Schuh’s Restaurant | Lounge | Catering 

Auf Grund der Nachbarschaft ist die Schuh GmbH bzw. von ihr beauftragte Dritte dazu berechtigt die Musiklautstärke 

anzupassen um im Rahmen des Hausrechtes Maßnahmen zur Lärmreduzierung zu ergreifen und ggfs. die Veranstaltung 

vorzeitig zu beenden. 

10. Schlussbestimmungen 

1. Erfüllung und Zahlungsort ist Eggenstein-Leopoldshafen 

2. Es gilt deutsches Recht. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

11. Datenschutz 

zum Zweck der Angebotserstellung und der Vertragsdurchführung werden Daten des Kunden erhoben und gespeichert. 
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